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   1. Prüfurkunde für Schutzplanken-Montagefachleute 
   2. Kennzeichnung von Stahlschutzplankenbauteilen nach RAL-RG 620 
 
 
1. Prüfurkunde für Schutzplanken-

Montagefachleute 
 
Gemäss ZTV-PS 98 hat der Auftraggeber 
sicherzustellen, dass nur solche Firmen Ar-
beiten an Stahlschutzplankensystemen 
durchführen, die über mindestens einen 
Schutzplanken-Montagefachmann verfügen. 
 
Der Nachweis der Fachkunde ist durch eine 
beglaubigte Abschrift der Prüfurkunde beim 
Auftraggeber mit der Angebotsabgabe vorzu-
legen. Firmen, die diesen Nachweis nicht 
vorlegen können, sind grundsätzlich nicht mit 
den Arbeiten an Stahlschutzplankensystemen 
zu beauftragen. 
 
Als Nachweis ist ausschließlich die abgebilde-
te (siehe Rückseite) Urkunde zulässig, mit der 
die Fachkunde für einen Schutzplanken-
Montagefachmann nachgewiesen wird. 
 
Die bisherigen Urkunden (siehe Info 2/95) 
haben mit sofortiger Wirkung keine Gültigkeit 
mehr. 
 
Aus der neuen Urkunde geht die eindeutige 
Firmenzugehörigkeit hervor. 
 
Die Urkunde ist unbegrenzt gültig, solange 
nicht ein Wechsel der Firmenzugehörigkeit 
stattfindet. Ist dies der Fall, wird gegen Vorla-
ge der bisherigen Urkunde und Nennung der 
Firma bei der Gütegemeinschaft eine neue 
Urkunde ausgestellt. Grundsätzlich wird nur 
eine Urkunde je Schutzplankemontagefach-
mann vergeben. 
 
Die Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken 
e.V. ist für die Ausstellung und Verwaltung 
der Prüfurkunden aller in Deutschland 

 
tätigen Schutzplanken-Montagefachleute ver-
antwortlich. 
 
Aus Gründen des Datenschutzes ist eine Be-
kanntgabe der Schutzplanken-Montagefach-
leute nicht möglich. 
 
Allerdings besteht für die Straßenbauverwal-
tungen die Möglichkeit, in Zweifelsfällen sich 
über die Gültigkeit von Urkunden bei der Gü-
tegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V. Ge-
wissheit zu verschaffen. 
 
 
2. Kennzeichnung von Stahlschutzplan-
kenbauteilen nach RAL-RG 620 
 
Wie die Jahre zuvor, wird auch in diesem Info 
die Kennzeichnung der kennzeichnungspflich-
tigen Bauteile mitgeteilt. 
 
Die kennzeichnungspflichtigen Bauteile müs-
sen (Abweichungen siehe Anlage 5 der TL-
SP) mit dem Herstellerkennzeichen (Stanz-
zeichen) und der Prüfzeitraumkennzeichnung 
(Prägung) nach RAL-RG 620 respektive TL-
SP versehen sein. 
 
Die Kennzeichnung (Stanzung und Prä-
gung) muss so ausgeführt sein, dass eine 
einwandfreie Lesbarkeit im eingebauten 
Zustand über den gesamten Nutzungszeit-
raum gewährleistet ist. 
 
Die im 1. Drittel 2003, 2. Drittel 2003 und 3. 
Drittel 2003 nach RAL-RG 620 gefertigten 
Schutzplankenbauteile weisen folgende Prüf-
zeitraumkennzeichnungen auf: 
 
 
 
 

1. Drittel 2003 



 
 
 

2. Drittel 2003 
 

 
 

3. Drittel 2003 
 
 
 
 

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, 
dass bei der Erstellung des Infos 1/2002 sich ein 
Zahlendreher bei der Prüfzeitraumkennzeichnung 
für das 3. Drittel 2001 eingeschlichen hat. Die 
Kennzeichnung für das 3. Drittel 2001 muss fol-
gendermaßen aussehen: 
 
 
 
 
 
 
Grundsätzlich ist seitens Auftragnehmer und 
Auftraggeber gemäss ZTV-PS 98 sicherzu-
stellen, dass bei dem gelieferten Material die 
Prüfzeitraumkennzeichnung und das Firmen-
kennzeichen mit den Angaben in der Be-
scheinigung über die bestandene Fremd-
überwachungsprüfung nach TL-SP 99 über-
einstimmen. 
 
Im Info 1/2001 wurde unter Punkt 3 ausführ-
lich über das mit Einführung der TL-SP 99 
festgelegte Verfahren betreffend des Eig-
nungsnachweises für die Stahlschutzplan-
kenbauteile berichtet. 
 
Die Erfahrungen zeigen jedoch, dass insbe-
sondere mit der Zuordnung der Bescheini-
gungen über die bestandene Fremdüberwa-
chung zu den dazugehörigen Bauteilen 
Schwierigkeiten bestehen. 
 
Aus diesem Grund wird an Hand des folgen-
den Beispiels erläutert, welche Punkte auf 
jeden Fall zu beachten sind: 
 
• die kennzeichnungspflichtigen Bauteile 

müssen mit dem Herstellerkennzeichen 
(Durchbruch) und der Prüfzeitraumkenn-
zeichnung (Prägung) versehen sein 

 
• die in der Bescheinigung über die be-

standene Fremdüberwachung und des-
sen Anlage aufgeführten Herstellerkenn-
zeichen und Prüfzeitraumkennzeichnung 
müssen mit denen im jeweiligen Bauteil 
vorhandenen übereinstimmen 
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Siegen, im Juli 2003 


